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Fruͤhere Verſuche zur Erleichterung des Handelsverkehrs
mit andern deutſchen Laͤndern .
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Die mannigfaltigen Nachtheile , welche mit dem Beſtehen
der Mauthbarrieren zwiſchen den einzelnen deutſchen Staaten
verbunden ſind , wurden bekanntlich ſchon bei der Abfaſſung der

gh Bundesacte einer ernſten Betrachtung wuͤrdig erachtet .

Der Art . 19 . dieſer Urkunde ſetzte der Bundesverſamm⸗
ten lung eine Aufgabe , welche zu loͤſen , ſte ſowohl in der Natur

ug des Gegenſtandes , als in der Art ihrer Wirkſamkeit faſt unbe⸗
„ ſiegbare Hinderniſſe finden mußte , in ſo fern nicht die einfache

Frage : ſoll ein gemeinſamer deutſcher Mauthverein beſtehen ?
gleich vornen herein eine bejahende Antwort erhielt , und man
ſodann nur einige wenige Grundbeſtimmungen als Gegenſtand
ihrer Berathungen bezeichnete , alles uͤbrige der beſfondern Ver⸗

6, handlung durch ſachkundige Bevollmaͤchtigte und der Beſtimmung
zh durch die Mehrheit uͤberlaſſend.

150
Von Verhandlungen uͤber einzelne allgemeine Maßre⸗

le geln zur Erleichterung des Verkehrs durfte man einen gluͤcklichen
Erfolg nicht erwarten . Daß ſolche allgemeine Anordnungen

us nicht durch Stimmenmehrheit getroffen werden koͤnnen , ſondern
als ein Gegenſtand freier Vereinbarung zu betrachten ſeyen ,

n kann nach den klaren Beſtimmungen det Bundesgeſetze nicht

i bezweifelt werden . Nun ſind aber , wie jeder , der das Getriebe
des Handels und der Production kennt , gerne zugeben wird ,

1
die Verhaͤltniſſe in dieſem Gebiete von der Art , daß ſich keine

z einzelne Frage denken laͤßt , wobei die Inteteſſen der einzelnen

1. Länder nicht mannigfaltig verſchieden waͤren , und daß daher
eine allgemeine Entſcheidung uͤber ſolche Einzelheiten leicht dem
Einen nur Vortheile gewaͤhren , dem Andern dagegen nur Opfer
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auflegen und keine Aequivalente darbieten wuͤrde. Daher konnten

die, in den erſten Jahren nach Eroͤffnung der Bundesverſamm⸗

lung begonnenen Verhandlungen kein Reſultat gewinnen , und

blieben ſelbſt alle Bemuͤhungen zur Erzielung einer Ueberein⸗

kunft uͤber die Freiheit des Verkehrs mit Lebensmitteln ohne

Erfolg .

Mittlerweile wurde die Lage der Dinge mißlicher , als ſie

zur Zeit des Abſchluſſes der Bundesacte erſchienen war .

Die Wiedereroͤffnung der deutſchen Maͤrkte fuͤr brittiſche

Manufakturen und Produkte fuͤhrte nach Herſtellung des Frie -

dens fuͤr die Induſtrie Deutſchlands einen ungleichen Kampf

herbei . In mancher Hinſicht , beſonders aber in der geſchickten

Benutzung mechaniſcher Huͤlfsmittel weit hinter der englichen

Induſtrie zuruͤck, des Vortheils großer Kapitalien , und eines

niedrigen Zinfußes entbehrend , fuͤhlte ſie das Uebergewicht der

brittiſchen Concurrenz um ſo empfindlicher , als waͤhrend der

mehrjaͤhrigen Dauer der Continéntalſperre dieſe Mitbewerbung

verbannt war , und ſich große Waaren - Vorraͤthe in England

angehaͤuft hatten , deren Abſatz um jeden Preiß eilig geſucht

wurde . Die Theurungsjahre verminderten den Einfluß eines

der wichtigſten Vortheile der deutſchen Induſtrie , — die Wohl⸗

feilheit des Arbeitslohns . Die Maßregeln der brittiſchen Re⸗

gierung zur Herſtellung des baaren Geldumlaufes , erforderten

die Herbeiſchaffung der edlen Metalle um jeden Preiß ; ſie

brachten jene Erſcheinung hervor , die der Mangel an Einſicht

der abſichtlichen , planmaͤßigen Verſchleuderung brittiſcher Manu⸗

fakturwaaren zum Ruin der deutſchen Induſtrieanſtalten bei⸗

maß . Die Wirkung dieſer verſchiedenen Urſachen aͤußerte ſich
in ihrer groͤßten Staͤrke in den Jahren 1817 — 20. ] ueberall

ertoͤnte der Ruf nach Schutz gegen den verderblichen Einfluß der

fremden Concurrenz . In einzelnen Staaten ſuchte man durch

Erhoͤhung der Zoͤle dem Uebel zu begegnen . Im ſuͤdlichen
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Deutſchland war man ungewiß , ob man der fortſchreitenden

ſcharfen Trennung der einzelnen Gebiete durch die , alle Be⸗

wegungen des Handels hemmenden Mauthanſtalten , oder dem

Einfluß der uͤberwiegenden fremden Concurrenz einen groͤßern
Antheik an dem Drucke zuſchreiben ſolle , unter dem die hervor⸗

bringende Klaſſe ſeufzte . Zu den Klagen uͤber die wirklich vor⸗

handenen Uebek kamen noch die Berechnungen des Unverſtandes ,

welcher unter andern als nothwendiges Reſultat der fottdauern⸗

den Einfuhr der Kolonialartikel die allmaͤhlige Verarmung der

deutſchen Laͤnder in einer Progreſſion weiſſagte , zufolge welcher

ſchon jetzt , nach Verfluß von 15 Jahren einer ſtetigen Zunah⸗

me jenes Handels , faſt alle klingende Muͤnze verſchwunden

ſeyn muͤßte.

Unter dieſen Umſtaͤnden wurde der Wunſch immer lauter

und dringender , daß gemeinfchaftliche Maßregeln der deutſchen

Staaten zum Schutz gegen fremde Induſtrie ergriffen , und die

Mauthſchranken im Innern Deutſchlands aufgehoben werden

möchten . Handels⸗ und Gewerbsleute verſchiedener Staaten

traten in Vereine , um dieſen Zweck bei ihren Regierungen durch

Sollicitationen zu erreichen ; die Kammern der Landſtaͤnde der

ſuͤddeutſchen Staaten benutzten ihr Petitionsrecht zum gleichen

Zwecke .

Dieſe Angelegenheit kam bekanntlich auf dem Wiener

Kongreß zur Sprache . Ein Verein von ganz Deutſchland , et⸗

wa mit Ausſchluß von Oeſtreich , deſſen Verhaͤltniſſe zu Ungarn

und Italien Schwierigkeiten darbieten mochten , und das ſich

durch einen Handelsvertrag freundlich verbinden konnte —ſchien ,

wie vielen Andern , auch dem Verfaſſer dieſer Schrift das wirk⸗

ſamſte Heilmitlel . “)

) Der Verfaſſer hat hieruͤber im Jahr 1819 ſeine Anſicht in einem

lithographirten Aufſatze niedergelegt , den er , ohne ein Wort

daran zu aͤndern , in dem Anhange folgen laͤßt.



Ein ſolcher Verein waͤre ſtark genug geweſen , um ange⸗

meſſenen Schutz zu gewaͤhren, und haͤtte durch die Groͤße des

Marktes jedem einzelnen Staate Vortheile gewaͤhrt , welche un⸗

vermeidliche Unbequemlichkeiten und Nachtheile eines gemeinſa⸗

men Syſtems weit uͤberwiegen konnten .

Ja er konnte noch zu einem weit beſſern Ziele , zu einer

groͤßern Freiheit des allgemeinen Handelsverkehrs fuͤhren ; da

beim ernſten Beſtreben , die Grundſaͤte der Reciprocitaͤt zum

Vortheile der Freiheit geltend zu machen , einem Vereine , der

einen Markt von ſolchem Umfange beherrſchte , gluͤckliche Erfolge

nicht leicht fehlen konnten .

25

Der Kongreß endigte , ohne eine Ausſicht auf die Ver⸗

wirklichung einer ſolchen groͤßern Verbindung zu eroͤffnen .

Ueber die Gruͤndung eines Vereines von geringerm um⸗

Darmſtadt , den großherzoglichen und herzoglich ſaͤchſiſchen Haͤu⸗

Mai 1820 eine Vereinbarung zu Stande , welcher ſvaͤter Chur⸗
heſſen und einige andere kleinere Staaten beitraten .

Dieſe Uebereinkunft bildete die Veranlaſſung und Grund⸗

lage der Darmſtaͤdter Verhandlungen .

Die meiſten jener Laͤnder beſteuerten ſich wechſekſeitig in
ihrem Verkehre ; alle , ohne Ausnahme , litten unter dem Drucke
der Zollmaßregeln groͤßerer Staaten ,

Das Uebel der wechſelſeitigen Beſteuerung zu entfernen ,
ſchien nicht ſchwer zu fallen . Wollte man auf die Annahme

eines Prohibitivſyſtems , oder eines den Grundſaͤtzen dieſes Sy⸗
ſtems ſich nähernden Zolltarifs verzichten ; ſo blieb jedenfalls ,

＋ 8 14
fange kam aber zwiſchen Bayern , Wuͤrtemberg , Baden , Heſſen⸗

ſern , Naſſau und den fuͤrſtlich reuſſiſchen Laͤndern unterm 19 . “ “
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als reiner Gewinn , die gegenſeitige Freiheit des Verkehrs , ein
Reſultat , uͤber deſſen Werth die Meinungen der Regierungen
wie des Publikums ungetheilt waren . Mußte die Produktion
der Vereinslaͤnder ſich dabei mit einem ganz maͤßigen Schutze
begnuͤgen ; ſo opferte man wenigſtens keine bereits erlangte Vor⸗

theile , man entbehrte nur einen Gewinn , den nur ein großerer
Verein gewaͤhren konnte , und uͤber deſſen Natur zudem die

Meinungen von jeher ſehr getheilt waren .

Die Laͤnder , welche den Verein bilden ſollten , umfaßten
einen Markt von 8 Millionen Einwohner , ohngefaͤhr ein Drit⸗

tel des Gebietes , deſſen Vereinigung unter einem gemeinſchaft⸗
lichen Syſtem zu bewirken , man urſpruͤnglich gewuͤnſcht hatte .

Welche Anſicht man uͤber den Werth des Merkantilſyſtems

haben mag ; ſo iſt doch kein Zweifel , daß bei der Anwendung
der Grundſaͤtze deſſelben Umfang und Lage des Marktes beruͤck⸗

ſichtiget werden muͤſſen , ſonſt wuͤrden kleinere Staaten , ſelbſt
die Kleinſten , nicht abgehalten ſeyn , die Mauthverfaſſungen

groͤßerer Reiche zu copiren .

Der geringere Umfang jenes Marktes , ſeine Lage und

ſeine Produktionsverhaͤltniſſe waren der Annahme eines Mauth —

ſyſtems , wie diejenigen ſind , die man in den groͤßern Staaten

aufgeſtellt findet , und die auch der urſpruͤnglich beabſichtigten

groͤßern Vereinigung zuſagen konnten , jedenfalls weit minder

guͤnſtig . Nun iſt es aber einleuchtend , daß je mehr man durch

die Hoͤhe der Zollſaͤtze ſich der Strenge jener Syſteme naͤhert ,
eine Ausgleichung der verſchiedenen Intereſſen der einzelnen

Theile eines Marktgebietes ſchwieriger faͤllt , daß die Verſchie —

denheit der Lage , der Produktion und des gewohnten Handels —

verkehrs die Nachtheile hoher Zolltarife und der damit ver⸗

bundenen Einrichtungen vorzugsweiſe auf einzelne Theile des

Marktes zuruͤckfallen laͤßt, und daß , je geringer der Umfang
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des gemeinſamen Marktes iſt , jeder einzelne Theilnehmer fuͤr
ſolche , mit jeder Gemeinſchaft unzertrennliche Nachtheile um ſo
weniger leicht in den Vortheilen des innern freien Verkehrs eine
hinlaͤngliche Entſchaͤdigung findet .

Dieſe Verhaͤltniſſe hatte die großherzogliche Regierung im

Allgemeinen , wie in beſonderer Beziehung auf die Lage des

Großherzogthums ohne Zweifel ſchon vor dem Beginnen der Ver⸗

handlungen erwogen ; denn in den Vorſchlaͤgen , womit ſie

vorangieng , war der Schutz der Production nur in ganz gerin⸗

gem Maße beruͤckſichtigt; die freie Bewegung des Handels im

Innern erſchien als Hauptzweck . Die Zoͤlle ſollten die Erzeug⸗
niſſe des Ackerbaues nicht belaſten , und im Uebrigen jenes Maß

nicht uͤberſchreiten „ welches die Geſtattung freier Niederlagen im

Innern des Vereins entbehrlich gemacht , der Neigung zum
Schleichhandel keine Nahrung gegeben , und zur Sicherung der

redlichen Verzollung keine koſtbare Anſtalten erfordert haͤtte. Der
Verein ſollte auf den Grundſatz vollkommener Rechtsgleichheit
gegruͤndet , die Verwaltung ſollte einer gemeinſchaftlichen Behorde
anvertraut , und der Ertrag der reinen Zolleinkuͤnfte zwiſchen
ſaͤmmtlichen Staaten nach einem beſtimmten Maßſtabe vertheilt
werden .

Von der großen Mehrheit der theilnehmenden Staaten
wurden die Antraͤge der großherzoglichen Regierung im Weſent⸗
lichen beifaͤllig aufgenommen .

Nachdem aber der groͤßte der , an den Verhandlungen theil⸗
nehmenden Staaten die weſentlichen Grundlagen jener Vorſchlaͤge
verworfen hatte , bildeten die Hoͤhe der Zoͤlle und die mit 7.hohen Mauthtarife verbundenen Einrichtungen , ſodann der
ſtab der Revenuen - Theilung und die von jener Seite zu Gunna
der groͤßern Staaten verlangte Feſtſetzung eines idealen Stim⸗
menverhaͤltniſſes den Gegenſtand ſchwieriger Verhandlungen .
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Waͤre auf die von der großherzoglich badiſchen Regierung

vorgeſchlagenen Grundlagen ein Verein zu Stande gekommen ,

ſo haͤtte das Großherzogthum , ohne fuͤhlbare Benachtheiligung

ſeiner gewohnten Verbindungen mit andern Laͤndern, die Wohl —

that des freien Verkehrs mit Vereinslaͤndern gewonnen . Dieſem

Vortheile , den ſaͤmmtliche Staaten ſich gegenſeitig zugeſtanden ,
wuͤrde Baden indeſſen bei der Annahme der Volksmenge , als

Maßſtab zur Vertheilung der reinen Zolleinkuͤnfte , kein unbe⸗

traͤchtliches Opfer gebracht haben .

Zwei Umſtaͤnde vorzuͤglich ſind es , welche dem auswaͤrtigen
Verkehr von Baden , in Vergleichung mit den oſtwaͤrts gelegenen

groͤßeren Staaten , die dem Vereine angehoͤren ſollten , eine groͤ⸗
ßere Lebhaftigkeit geben , naͤmlich die in dieſer Beziehung guͤn⸗
ſtigere geographiſche Lage des Großherzogthums , und die Ver⸗

ſchiedenheit der Productionsverhaͤltniſſe . Dort ſtehen die verſchie —

denen Zweige der Production mit den Beduͤrfniſſen der Conſum⸗

tion in keinem ſo ſtark abweichenden Verhaͤltniſſe als in Ba⸗

den , deſſen Manufactur⸗Induſtrie im Verhaͤltniß zur Ackerbau⸗

production einen weit geringern Umfang hat . Die natuͤrliche

Folge dieſer im Allgemeinen bekannten Thatſache iſt eine ver —

gleichungsweiſe ſtaͤrkere Ausfuhr an Naturproducten mannigfal⸗

tiger Art und eine ſtaͤrkere Einfuhr von Erzeugniſſen des Ge⸗

werbfleißes .

Zur Zeit der Darmſtaͤdter Verhandlungen berechnete man

z. B. den Ueberſchuß der Einfuhr uͤber die Ausfuhr an Baum⸗

wolle und Wollenfabrikaten in Baden auf 11,417 bad . Centr . ,

in Bayern und Wuͤrtemberg zuſammen nur auf 7770 Eentr .

Aehnliche Reſultate gaben Vergleichungen der Einfuhr von Leder ,

Leinwand u. ſ. f. Waͤhrend in Baden die Einfuhr an Leinwand

die Ausfuhr uͤberſteigt, uͤberſtieg die Ausfuhr der Leinwand und

Leinwandfabrikaten die Einfuhr in Bayern um ungefaͤhr 13,/000

bad . Etr , in Wuͤrtemberg um ohngefaͤhr 10,000 bad . Etr . Nur



een Beziehumg auf den Bedauf wom Seibemwaanem ergalb ſiich) auns
der Vergleichumg der Eimfulhrem eim der Bewälkrrumg ohumgeffälhr

entſprachendes Verhäͤltniß.

Leicht begreiflich zeigte ſich die Wirkung dieſer wirth ſchaſt⸗
lichen Verhaͤltniſſe und der einem lebhaften Handelsverkehr gün⸗
ſtigern Lage des Landes in dem Ertrag der Zölle . Bei eimer

nach der Bundesmatrikel um nahe 40 Proc . ſtärkern Bevoͤlkerung
und bei einer zwar ſehr mäßigen , aber in Vergleichung mit dem

badiſchen Tarif gleichwohl weit höhern Belegung der Hauptrin⸗
fuhrartikel , hatte Wuͤrtemberg , nach einem Durchſchmitt der Jahre
1818 —20 , eine Landzolleinnahme von 474,000 fl . , und Baden
eine ſolche von 529,000 fl . Nach einem Durchſchnitt der Pe⸗
tiode von 1812 —18 , in welcher die badiſchen und würtember⸗

giſchen Zöͤlle von den Hauptausfuhrartikeln näher zuſammen⸗
ſtimmten , war die Einnahme in Wurtemberg 466,000 fl . , in
Baden 587,000 fl . , alſo um 25 Proc . ſtäͤrker .

Würde Baden und Würtemberg in der Gemeinſchaft in

gleichem Verhaͤltniſſe zu den gemeinſchaftlichen Einnahmen von
dem fremden Handel contribuirt haben , und als Maßſtab der

Vertheilung die Bundesmatrikel angenommen worden ſeyn ; ſo
haͤtte Baden von einem reinen Einkommen „ wozu es 25 Proc .
mehr beigetragen haͤtte als Würtemberg , nähe 40 Procent

weniger als letzteres bezogen . In der Gemeinſchaft konnte aber

das Verhaͤltniß des Beitrags zu den gemeinſchaftlichen Einnah⸗
men und der Theilnahme an dem Ertrag vorausſichtlich nicht
günſtiger werden , da die hoͤher belegten Einfuhr⸗Artikel faſt durch⸗
gaͤngig Gegenſtaͤnde des Bezugs aus fremden Ländern ſind , und
auch die hoͤher belegten Ausfuhrartikel großentheils , namentlich
das Holz , ihren Markt nicht in den Vereinsſtaaten finden konn⸗
ten . Dazu kam zu erwaͤgen, daß Baden auf eine weite Strecke
die Grenze des Vereinsgebietes und zwar gerade nach der Seite
hin bildete , wo ſchiffbare Fluͤſſe den Verkehr , ſelbſt mit minder
koſtbaren Erzeugniſſen , auf weite Diſtanzen geſtatten .
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Es liegt in der Natur der Sache , daß unter jedem Mauth⸗

ſyſtem bei der Ausdehnung des Tarifs auf alle Gegenſtaͤnde des

Handels die Grenzdiſtricte eine bedeutende Laſt tragen , von wel⸗

cher die ruͤckwaͤrts gelegenen Theile des Marktsgebiets befreit
bleiben . Die Waarenverſendungen und Zufuhren , die den di⸗

recten oder unmittelbaren natuͤrlichen Handelsverkehr einer Ge⸗

gend mit andern Maͤrkten bilden , laſſen ſich als ſo viele , aus
einem Puncte ausgehenden Strahlen darſtellen , die gegen den

Mittelpunkt hin am zahlreichſten , in groͤßerer Entfernung von

Diſtanz zu Diſtanz ſich vermindern Eine Beſchraͤnkung des

natuͤrlichen Verkehrs durch Zollauflagen wird daher , unter ſonſt

gleichen Umſtaͤnden , fuͤr jeden Ort um ſo laͤſtiger, je naͤher er

der Zollinie liegt , weil dieſe Linie eine deſto groͤßere Zahl ſeiner
natuͤrlichen Handelsverbindungen durchſchneidet . Wenn dieſe Be⸗

trachtung auf den Großhandel mit Waaren , die ein gleiches Be⸗

duͤrfniß des ganzen Marktes oder ein allgemeiner Ausfuhrartikel

deſſelben ſind , keine Anwendung findet , ſo iſt es doch klar , daß

ſie den kleinen Handel und den lebhaften Verkehr mit Landes⸗

producten , vorzuͤglich aber die große Maſſe jener Erzeugniſſe
trifft , die nur auf kurze Diſtanzen ausgetauſcht werden .

Aus dieſen Gruͤnden ſchien eine billige Beruͤckſichtigung bei

Feſtſetzung des Theilungsmaßſtabes gegruͤndet, und lag die Be⸗

freiung der Ackerbauerzeugniſſe von den gemeinſchaftlichen Zöllen

in den Wuͤnſchen der großherzoglichen Regierung .

Obwohl aber zu erwaͤgen war , daß an die vortheilhaftere

Lage des Landes auch auf der andern Seite ſich bedeu⸗

tendere Laſten knuͤpften , daß namentlich das Großherzogthum

durch den Unterhalt von nahe 500 Stunden kunſtmaͤßig

gebauter Straßen zur Befoͤrderung des allgemeinen Verkehrs

einen verhaͤltnißmaͤßig ſtaͤrkern Aufwand , als andere Vereins⸗

laͤnder zu beſtreiten hatte ; ſo glaubte man durch die Annahme

der Bundesmatrikel als Theilungsmaßſtab dennoch kein Opfer



zukbringen , welches die Vortheile einer freien Bewegung des

Handels im Innern des Vereinsgebiets uͤberwogen haͤtte.

Im Einverſtaͤndniß mit mehreren andern Regierungen ,

welche fruͤher den badiſchen Vorſchlaͤgen im Weſentlichen beige⸗

ſtimmt hatten , war man auch bereit , ſich verſchiedene Modi —

ficationen der urſpruͤnglichen Antraͤge gefallen zu laſſen .

Nachdem aber in den Verhandlungen hieruͤber ein Still⸗

ſtand eingetreten war , ſagte ſich Heſſen - Darmſtadt , das ohne

Nachtheil fuͤr ſeine Landesintereſſen in ſeiner damaligen Lage

nicht laͤnger verharren konnte , bekanntlich von den Verhandlun⸗

gen los mit der erklaͤrten Abſicht jedoch , den Zweck des Vereins

nach vollendetem Vollzug ſeiner Zolleinrichtungen fernerhin zu

verfolgen . So endeten die Darmſtaͤdter Verhandlungen .

3.

Schon fruͤher, im Jahr 1822 , hatten die Regierungen von

Wuͤrtemberg und Baden , aus Veranlaſſung des franzoͤſiſchen Ge⸗

ſetzes uͤber die Einfuhr des Schlgchtviehes verſchiedene gemein⸗

ſame Maßregeln ergriffen . Sie beſtanden in der Erhoͤhung
der Einfuhrabgaben von mehreren Artikeln , hauptfaͤchlich von

Wein und von ſogenannten langen Waaren ; der wechſelſeitige

Verkehr mit den eigenen Erzeugniſſen der beiden Staaten , ſo
wie mit einigen andern Läͤndern , blieb von dieſen erhoͤhten Zoll⸗

auflagen befreit . Aehnliche Maßregeln hatte , unter aͤhn⸗

lichen Ausnahmen , der groͤßte Theil der Schweizer Cantone

ergriffen .

Auch mit Heſſen⸗Darmſtadt kam nun ein Uebereinkunft

zu Stande , welche dem wechſelſeitigen Verkehr weſentliche Er⸗

leichterungen verſchaffte .

Zunäͤchſt durch das franzoͤſiſche Douanen⸗Geſetz vom Jahr
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1822 veranlaßt , welches einen Hauptzweig des ſuͤddeutſchen
Ausfuhrhandels bedrohte , konnten die Maßregeln der großherzog⸗

lichen Regierung vom Jahre 1822 zugleich als ein ſchickliches
Mittel betrachtet werden , die Ausfuͤhrung eines gemeinſchaftlichen

Handels und Zollſyſtems zu erleichtern , indem man die Pro⸗
duction des Landes in die nämlichen Verhaͤltniſſe ſetzte , in welche
die Induſtrie der benachbarten Staaten zum Theile ſchon ſeit

laͤngerer Zeit ſich geſtellt fand .

War ein Verein nicht zu erlangen , der nach ſeinen Be⸗

dingungen , unter denen er angeboten wurde , dem Intereſſe und

der Lage Badens entſprach , ſo ſchien eine ſolche vertragsmaͤßige

Feſtſtellung der wechſelſeitigen Zoͤlle mit den Nachbarſtaaten we⸗

nigſtens einen leidlichern Zuſtand zu verſprechen .

Ein weſentlicher Vorzug der Vertraͤge iſt die Stabilität

der Handelsverhaͤltniſſe , welche den Handels - und Gewerbſtand

von den Gefahren befreien , jede auf einen beſtehenden Zuſtand

berechnete Unternehmung durch unerwartete Maßregeln der eige⸗

nen Regierung oder fremder Staaten vereitelt zu ſehen .

Zwar gewaͤhrten ſolche Vertraͤge keine vollſtaͤndige wechſel⸗

ſeitige Freiheit , und um Beguͤnſtigungen anbieten zu koͤnnen ,
mußte man ſich ebenfalls , wie im Vereine , zu Erhoͤhungen der

allgemeinen Zollſaͤtze entſchließen , welche groͤßtentheils nicht un⸗

mittelbar im Intereſſe des Landes lagen . Allein dieſe Erhoͤhun⸗

gen waren minder bedeutend ; ſie umfaßten eine geringere Zahl von

Gegenſtaͤnden ; auch hatte man ihren Ertrag nicht einer verkuͤr⸗

zenden Theilung zu unterwerfen .

Eventuelle Verhandlungen , die uͤber eine groͤßere Ausdeh⸗

nung der gegenſeitigen Erleichterungen des Verkehrs zwiſchen

Wuͤrtemberg und Baden Statt gefunden , wurden abgebrochen ,



nachdem ſich Bayern und Wuͤrtembertz uͤber die Wiederaufnahme

der Verhandlungen uͤber einen Zollverein verſtanden hatten .

4.

Ein zwiſchen den koͤn. Regierungen von Bayern und Wuͤr⸗

temberg verabredeter Entwurf eines Grundvertrages bildete die

Grundlage der Stuttgardter Verhandlungen , zu welchen

im Jahr 1825 Bevollmaͤchtigte von Bayern , Wuͤrtemberg , Ba⸗

den , Heſſen - Darmſtadt und Naſſau zuſammentraten .

Ueber die Bedingungen des Grundvertrages , insbeſondere

aͤber das StimmenVerhaͤltniß , uͤber den Maßſtab der Revenuen⸗

Vertheilung , uͤber die Verwaltungsart und verſchiedene andere ,

fruͤher beſtrittene Fragen ſchien man ſich wohl verſtaͤndigen zu

koͤnnen. Der beifaͤllig aufgenommene Vorſchlag , jeber Regierung ,

unter angemeſſener Controle , die Verwaltung der gemeinſchaft⸗

lichen Geſetze in ihrem eigenen Gebiete zu uͤberlaſſen , gewaͤhrte

den Vortheil , daß die Angehoͤrigen der einzelnen Vereinsſtaaten

nicht in unmittelbare Beruͤhrung mit einer , die Geſammtheit

repraͤſentirenden Collegialgewalt gebracht wurden , welche haͤufige

Conflicte mit den einzelnen Regierungen und ihren Behoͤrden

befuͤrchten ließ , und beſeitigte manche Schwierigkeiten , welche

eine Vereinbarung uͤber die Organiſation und die Adminiſtra⸗

tionsweiſe einer gemeinſchaftlichen Verwaltungsbehoͤrde darbot ,

wie ſie Baden in den fruͤheren Verhandlungen in Antrag ge—

bracht hatte .

Nur bei der Frage uͤber den Tarif zeigte ſich eine Ver⸗

ſchiedenheit der Meinungen und Intereſſen , welche zu groß war ,

um zu dem Verſuche einer Ausgleichung durch fortgeſetzte Ver⸗

handlungen zu ermuthigen .

In dieſer Hinſicht traten Umſtaͤnde ein , welche eine An⸗
2 4 2 — e.

naͤherung von Seite Badens ſelbſt nicht in dem fruͤher beab⸗

kann

ſheh,

ſig

Re

0⁰f

ſlutz

U

Aile

W2

die

lein

6

Uhht

dn



Uik⸗

Au

e .

ſichtigten Maße geſtatteten . Waͤhrend der Verhandlungen wur⸗
den die Handelsangelegenheiten Gegenſtand der ſtaͤndiſchen Be⸗
rathungen . Die Einſtimmigkeit , womit fuͤr den Fall der Iſo⸗
lirung , wie fuͤr den Fall einer Vereinbarung mit den Nachbar⸗
ſtaaten uͤber ein gemeinſchaftliches Zollſyſtem , der Antrag auf

moͤglichſt niedrige Zoͤlle beſchloſſen wurde , konnte der groß herzog⸗
lichen Regierung nicht anders als beachtungswerth erſcheinen .

Die Anſichten der Kammer entſprachen , ſo viel uns be⸗
kannt geworden , in der That den Wuͤnſchen des Landes . Ver⸗
ſchiedene Urſachen mochten dazu beigetragen haben , die unguͤn⸗
ſtige Meinung uͤber den Abſchluß des beabſichtigten Vereines auf
die Grundlage hoher Zollſaͤtze zu verſtaͤrken und zu verbreiten .
So ſehr die , ſeit dem Jahr 1822 erhoͤhten Zoͤlle von einigen Na⸗
turerzeugniſſen der produzirenden Klaſſe zuſagen mochten , ſo
wenig waren die Erfahrungen , zu welcher die Erhoͤhung der
Zölle von verſchiedenen Fabrikaten Gelegenheit gaben , geeignet ,
die Abneigung gegen hohe Zollſaͤtze zu vermindern .

Anfänglich machten ſie wohl bei dem Gewerbſtande einen
guten Eindruck , allein es waͤhrte nicht lange , bis der Schleich —
handel ſich organiſirt hatte , und es ihm gelungen war , die
Zwecke der geſetzlichen Anordnungen zu vereiteln .

Es ſchien klar vor Augen zu liegen , daß man ſich durch
die Annahme eines hohen Zolltarifs in die Alternative verſetzte,beim Mangel hinlaͤnglichen Schutzes gegen den Schleichhandel ,
den redlichen Verkehr zu vernichten , oder durch den Aufwand,den ein genuͤgender Schutz verurſachte , ein Opfer bringen zu
muͤſſen, das die Vortheile der Vereinigung weit uͤberwog .

Die Verhaͤltniſſe ſchienen in dieſer Hinſicht noch etwas
minder guͤnſtig als fruͤher , da mehrere Staaten , welche an den

Darmſtaͤdter Verhandlungen Antheil genommen hatten , zuruͤck⸗



getreten waren . Dazu kam , daß die Hoffnung , die man zur

Zeit , als die hoͤhern Zoͤlle zu Darmſtadt nachgegeben wurden ,

noch hegen durfte , die ganze Schweiz werde ſich naͤmlich an das

Syſtem der Erwiederung beſchraͤnkender Maßregeln anſchließen ,

nicht nur verſchwunden war , ſondern auch die concordirenden

Cantone die verabredeten Maßregeln aufgehoben hatten .

Durch die oͤffentlichen Verhandlungen in den Kammern

der ſuͤddeutſchen Staaten waren manche beobachtenswerthe , ſtati —

ſtiſche Verhaͤltniſſe , namentlich uͤber die Ein - und Ausfuhr und

uͤber den Ertrag der Zoͤlle, allgemeiner bekannt geworden , und

Jeder vermochte hiernach leicht zu ermeſſen , daß bei der An —

nahme der Volksmenge , als Theilungsmaßſtab , das Zugeſtaͤndniß
hoͤherer Zoͤllabgaben um ſo bedenklicher erſchien .

Bäden , Heſſen und Naſſau verlangten die gaͤnzliche Be⸗

freiung der landwirthſchaſtlichen Erzeugniſſe von den Ausfuhr⸗

zoͤllen , waͤhrend in dem bayeriſch - wuͤrtembergiſchen Projecte

mit wenigen Ausnahmen alle hierher gehoͤrigen Artikel be—

legt , und zum Theil mit ſtarken Zoͤllen angeſetzt waren , Dieß

galt insbeſondere von verſchiedenen Hauptgegenſtaͤnden der Aus⸗

fuhr des Großherzogthums nach fremden Landen , namentlich

vom Holze , das mit 5 , 10 bis 15 Procent und vom Hanfe ,

der mit 1 fl . 40 kr. belegt werden ſollte .

Von Colonialwaaren ſollten 5 fl . erhoben werden , waͤh⸗

rend man badiſcher Seits nur 1 fl . 30 kr. vorgeſchlagen hatte .

Die Zoͤlle von den ſogenannten langen Waaren fanden ſich zu

20 , 40 und 60 fl . angeſetzt ; waͤhrend Baden 8 fl . in Antrag

gebracht hatte .

Daß aber in der That nicht bloß eine Verſchiedenheit der

Meinungen uͤber die Zweckmaͤßigkeit des einen oder andern Ta⸗

rifs nach allgemeinen Grundſaͤtzen , ſondern eine wirkliche Ver⸗
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ir ſchiedenheit der Intereſſen es war , die eine AusgleichungUrda, verhinderte , iſt durch die Verhandlungen ſelbſt in ein klares
n dn Licht geſtellt worden , und die Hoffnung , auf die Grundlage nied⸗
icken, riger Zoͤlle mit den oͤſtlichen Staaten den Verein zu Stande zuterdn bringen , konnte Baden nur in Betrachtung der Vortheile naͤh⸗

ren , welche fuͤr jene Staaten die Arrondirung ihres Marktes
und uͤberhaupt die Lage des Großherzogthums darbot .

Die Verſchiedenheit der Intereſſen zeigte ſich vorzuͤglich
Bayern gegenuͤber .

Bayern erhob ſchon ſeit laͤngerer Zeit höhere Zoͤlle, undz
mußte daher beſorgen , durch die Vereinigung auf die Grund⸗
lage geringerer Abgaben einen Revenuenverluſt zu erleiden .

Hoͤhere Abgaben erforderken koſtbarere Anſtalten und Ein⸗
he richtungen ; dieſe beſtanden bereits in Bayern , und nahmen uͤber

üt ein Vierttel der Einnahmen hinweg . Eine wohlfeilere Organiſa⸗
I tion und Einrichtung wuͤrde auf eine Reihe von Jahren keine
Diſß Erleichterung gewaͤhrt haben ; manche koſtbare Anſtalten , zweck⸗
Uis maͤßig eingerichtete Hallen , Grenzzollhaͤuſer ꝛc. waren einmal
ntlit vorhanden , und die Angeſtellten , welche entbehrt werden konn⸗
auf, ten , wuͤrden Nuhegehalte angeſprochen haben .

Dagegen wuͤrde in Baden , das bishet nur etwa 12 Proc .
i Adminiſtrationskoſten aufwendete , der in Folge hoͤherer Zollab⸗

hatk gaben erforderliche Mehraufwand , als eine neue unfruchtbare
ih Ausgabe erſchienen ſey.
luim

Eine eigene Schwierigkeit lag in Beziehung auf das La⸗
gerhausſyſtem darin , daß in Bayern der Handel mehr in groͤ⸗

üt! ßern Staͤdten concentrirt , in Baden dagegen in kleinern Staͤdten
und ſelbſt in Doͤrfern zerſplittert iſt ; waͤhrend Bayern nur

N 35 Lagerhaͤuſer hatte , beſtanden im Großherzogthum etliche und

2



vierzig . Man hatte daher die Wahl zwiſchen einem , in Ver⸗

leichung mit den Einnahmen ganz unverhaͤltnißmaͤßigen Koſten⸗

ie den der bayeriſche Organiſationsplan erforderte , oder

der Unterdruͤckung einer bedeutenden Zahl beſtehender Etabliſſe⸗

ments , welche um ſo ſchmerzlicher in einem Augenblicke empfun⸗

den werden mußte , da man von dem Vereine eine groͤßere

Freiheit und nicht neue Beſchraͤnkungen des Handels - Ver⸗

kehrs und die Erſchaffung laͤſtiger Monopole erwartet hatte .

Ferner war zu beruͤckſichtigen , daß die Gewerbe und die

Eonſumenten ſeit einer Reihe von Jahren in Bayern an hoͤhere

Zollabgaben gewoͤhnt waren , daß erſtere in der Herabſetzung der

Zölle eine Verminderung des Schutzes beklagt , und letztere ſich

dadurch nicht bedeutend erleichtert gefuͤhlt haben wuͤrden. Dagegen

waren hohe Zoͤlle im Großherzogthum eine ungewohnte Laſt , und

waͤhrend in Bayern die Regierung ausſchweifende Antraͤge auf

Zollerhöͤhung zu bekaͤmpfen hatte , war bei uns der allgemeine

Wunſch auf Ermaͤßigung der Zoͤlle gerichtet .

Die nachbarlichen Verhaͤltniſſe ſind vorzuͤglich darin ver⸗

ſchieden , daß Baden auf circa 50 Stunden an ein Land graͤnzt,

das kein Mauthſyſtem kennt , und nur ganz unbedeutende Zoͤlle

erhebt . Dieſer Umſtand haͤtte einen großen Theil der Bewoh⸗

ner des Großherzogthums dem verderblichen Einfluß des Schleich⸗

handels in Gefolge der Annahme hoͤherer Zoͤlle ausgeſetzt .

Durfte man von der Annahme eines hohen Tarifs vor⸗

theilhafte Handelsvertraͤge erwarten , ſo haͤtte dieſer Gewinn aller⸗

dings in die Wagſchale gelegt werden muͤſſen . Allein der Schweiz

gegenuͤber bedurfte es dieſes Mittels nicht , und im Verhaͤltniß zu

andern Staaten waͤre die Wirkung deſſelben gelaͤhmt worden ,

wenn man die Unterhaltung des freien Verkehrs mit der Schweiz

erhalten wollte .

Bei diefſer Ausnahme aber und da man von der Eidge⸗
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noſſenſchaft ein Anſchließen an gemeinſame Maßregeln nicht er⸗
warten durfte , wuͤrden hohe Zoͤlle nach den bisherigen Erfah⸗
rungen wirkungslos geblieben ſeyn .

Alle dieſe Gruͤnde traten fuͤr Bayern nicht ein .

Wuͤrtembetg hatte weniger ſtarke Motive , ſich der An⸗
nahme niedriger Zoͤlle zu widerſetzen ; die freie Bewegung ſeines
Handels bis an die weſtlichen und ſuͤdlichen Grenzen Unſeres
Landes mußte ihm von hoͤherm Werthe ſeyn , als der Unterſchied
der Zoͤlle; Badens Beittitt befreite es von den Unannehmlich⸗
keiten und Nachtheilen einer Grenzmauth . In dieſer Lage ers
kannte Wuͤrtemberg ſeine vermittelnde Stellung , der es im gan⸗
zen Laufe der Verhandlungen ſtets treu blieb . Im Falle der
unbedingten Wahl mußte aber die groͤßere Uebereinſtimmung
ſeiner Intereſſen mit denen Bayerns die Entſcheidung geben.
Gerade dieſe aus dem oͤkonomiſchen Zuſtande und der Lage bei⸗
der Koͤnigreiche hervorgehende groͤßere Uebereinſtimmung ihrer In⸗
tereſſen mußte aber Baden um ſo bedenklicher machen , einen
Tarif anzunehmen , der ſeinen Beduͤrfniſſen nicht entſprach , da
das entſchiedene Uebergewicht dieſer beiden Stadten in dem en⸗
gern Vereine auch fuͤr die Zukunft bei allen vorkommenden Fra⸗
gen fuͤr die Beruͤckſichtigung det beſonderen Lage des Großherzog⸗
thums wenig hoffen ließ .

Die Abſicht der großherzoglichen Regierung bei ihrem Ver⸗
ſuche , einen Handelsverein zu gruͤnden , war keine andere , als
dem Lande eine neue Quelle des Gluͤcks, des Wohlſeyns und
der Zufriedenheit zu bereiten . Die Anwendung der Principien ,
welche die Wiſſenſchaft als Reſultat ihrer Forſchungen errungen ,
und die Erfahrung als wohlthaͤtig bewaͤhrt, die Freiheit des
Verkehrs , war der Gegenſtand des Wunſches des Landes . Um
auf der einen Seite eine groͤßere Freiheit zu gewinnen , konnte
man ſich auch von der andern Seite Beſchraͤnkungen gefallen
laſſen , die der Geſammtheit zuſagten , aber im Ganzen mußte

2 *



ein Gewinn fuͤr den Zweck des Vereins uͤbrig bleiben . Je ge⸗

ringer der Umfang des Marktes , deſto weniger konnte dem

Großherzogthum ein Syſtem don Beſchraͤnkungen und hohen

Zoͤllen zuſagen , deſto gewiſſer blieben die Nachtheile , welche an

ſolche Syſteme jedenfalls ſich knuͤpfen , deſto problematiſcher wur —

den jene Reſultate , in welche man die Vortheile ſtrenger Mauth —⸗

ſyſteme zu ſetzen pflegt . Wenn man jene Freiheit auf der einen

Seite gewährte , auf der andern Seite aber eine groͤßere Zahl

gewohnter Handelsverbindungen durch hohe Abgaben traf ; wenn

man beſorgen mußte , durch dieſe Auflagen die wichtigſten Ein⸗

fuhrartikel zu vertheuern , und mannigfaltige Ausfuhrartikel , die

ihren Abſatz in fremden Landen ſuchten , im Preiſe zu druͤcken ;
wenn man zur Aufrechthaltung eines ſolchen Syſtemes dem

Volke die Laſt eines neuen unfruchtbaren Aufwandes auflegen ,

und das Land auf eine weite Strecke dem verderblichen Einfluß

des Schleichhandels Preis geben mußte ; wenn man bei allem

dieſem vorausſichtlich noch in ſtaͤrkerm Verhaͤltniſſe zu den ge⸗

meinſchaftlichen Einkünften beizutragen hatte , als man daran bei

der Vertheilung participirte ; ſo war allerdings zu befuͤrchten,

daß gerade eine den wohlthaͤtigen Abſichten der Regierung ent⸗

gegengeſetzte Wirkung eingetreten waͤre.

Auf dieſe Weiſe haben daher die Verhandlungen klar ge⸗

macht , daß es unter den gegebenen Umſtaͤnden nicht moͤglich

war , den Verein zu gruͤnden , wenn nicht ein Theil ſeine eigenen

Intereſſen den Intereſſen des andern Theils opfern wollte .

Nur ein Umſtand haͤtte eine andere Entſchließung herbei —

fuͤhren koͤnnen. Ein temporäͤres bedeutendes Opfer konnte ge⸗

rechtfertigt erſcheinen , wenn man mit Sicherheit annehmen

durfte , daß der Zutritt Badens einer Vereinigung mit den noͤrd⸗

lichen deutſchen Laͤndern foͤrderlich ſeyn werde . Dieſe Ausſicht

war aber damals nicht vorhanden . Man durfte im Gegentheil

ſich nicht verhehlen , daß die Arrondirung des bayeriſch⸗wuͤrtem⸗
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bergiſchen Marktes durch das Großherzogthum das Beduͤrfniß
einer Vereinigung mit den norddeutſchen Laͤndern bei jenen beiden
Staaten eher ſchwaͤchen als verſtaͤrken muͤſſe.

5.
zuth:

Die Vereinigung Bayerns mit Wuͤrtemberg , und Heſſen⸗
9%% Darmſtadts mit Preußen kam nicht unerwartet . Dieſe lag im

offenbaren Intereſſe der Production und den Finanzen unſeres
noͤrdlichen Nachbarſtaates ; jene war durch die geographiſche Lage
erleichtert , und wenn man die hoͤheren Tarife beibehalten wollte ,
jedenfalls beiden Theilen nuͤtzlicher als die Iſolirung . Baden
ſah in Folge dieſer Vereinbarungen an ſeinen noͤrdlichen und oͤſt⸗
lichen Grenzen verſtaͤrkte Barrieren entrichten.

Selbſt nachdem wir den verderblichen Einfluß dieſer wach⸗
ſenden Beſchraͤnkungen fuͤhlten, konnte in der Wahl , dem
einen oder andern der beiden Vereine beizutreten , oder iſolitt
ſtehen zu bleiben , die Entſcheidung nicht ſchwer fallen . Den
Zutritt zu dem preußiſch - heſſiſchen Vereine verhinderte ſchon
die geographiſche Lage des Landes , und die Motive , die von
dem Beitritt zu dem Vereine abgehalten , welcher den Ge —

genſtand der Stuttgardter Verhandlungen gebildet hatte , wa —
ren dem bayeriſch - wuͤrtembergiſchen Veteine gegenuͤber durch die

Trennung von Heſſen noch verſtaͤrkt .

1

lic
ene

Der Erfolg hat gelehrt , daß wir unſere Lage vichtig zu beur⸗

theilen verſtanden .

05
Die ſeit dem Jahre 1827 faſt jaͤhrlich geſtiegenen Zoll⸗

einnahmen laſſen keinen Zweifel , daß unſer Handel an Lebhafe1 988
tigkeit nicht verloren , ſondern gewonnen hat .it

ſh Der Ertrag der badiſchen Landzolle wurde nach einem
hl mehrjaͤhrigen Durchſchnitte ( unter Abſchlag einer betraͤchtlichen

Summe wegen der , in Folge der Geruͤchte uͤber den Beitrit



Badens zu dem Vereine periodiſch eingetretenen ſtaͤrkern Einfuhr )

auf 876,000 fl., und die Erhebungskoſten auf nur eirca ?7 Proc .

des Brutto⸗Ertrags berechnet , ſo daß eine reine Einnahme von

citca 766,000 fl. uͤbrig blieb .

f
In den letzten Jahren war der Brutto⸗Ertrag auf eirca

940,000 fl . , der Reinertrag auf circa 825,000 fl. geſtiegen .

Bayern hatte bei einer 35fach groͤßeren Volksmenge und

bei vielfach hoͤheren Zollſaͤzen , im Jahre 1829 eine Brutto⸗

Einnahme von 2,842,000 fl . , deren Erhebung circa 44 Proc .

koſtete , ſo daß nur 1,582,000 fl. als reine Einnahme uͤbrig blieben .

Nach den Budget - Anſaͤtzen von 1831 —37 wird der bayeriſche
Antheil an der gemeinſchaftlichen Zolleinnahme auf 3,036,000 fl . ,
der Reinertrag auf 2,012,230 fl . , der Erhebungsaufwand daher
auf circa 33 Proc . berechnet .

Weit beſſer ſtellten ſich die Reſultate in dem preußiſch⸗
heſſiſchen Vereine , indem der heſſiſche Antheil am Reinertrag
im Jahre 1829 auf 609,802 fl . ſtieg , und fuͤr das Jahr 1833
auf 625,000 fl. berechnet ward⸗

Auf ſolche Weiſe zeigten die Reſultate der Zoll - Admini⸗

ſtrationen dieſer verſchiedenen Staaten aufs Neue , daß die Schwie⸗
rigkeit des Vollzugs hoher Zolltarife im ungekehrten Verhaͤltniſſe
mit der Größe des Marktes ſtehe , und daß die Productions⸗
verhaͤltniſſe und dis groͤßere Lebhaftigkeit des Varkehrs der Rhein —
ufer⸗Stagten auf den Ertrag der Zoͤlle in dieſen Laͤndern einen
ſehr guͤnſtigen Einfluß ausuͤben .

f
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